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Betreff:
Heimatbegriff in Landesverfassung verankern

Heimat lässt sich schwer mit einer einheitlichen Definition erklären. Die meisten Menschen verbinden mit
dieser Begrifflichkeit einen Bezug zu einem bestimmten Ort, an dem sie geboren wurden und an dem die
erste Sozialisierung stattfand. Dadurch prägt sich Identität, Charakter, Mentalität, Einstellung und
Weltauffassung.

Dem Dichter und Schriftsteller Peter Rosegger kommt für die Steiermark hinsichtlich des Heimatbegriffs
eine essentielle identitätsstiftende Bedeutung zu. Nicht nur landesweit als „Der Heimatdichter“ bekannt,
prägte Peter Rosegger den Begriff Waldheimat.

Das bestehende reichhaltige steirische Erbe an landestypischen Brauchtümern und Traditionen muss
erhalten, hervorgehoben und geschützt werden. In einer globalisierten Welt ist die Selbstdefinition über
eine identitätsstiftende Heimat eines der wesentlichsten Elemente für den Zusammenhalt und das
Funktionieren unserer Gesellschaft. Dieses Recht auf Heimat verpflichtet uns zu einer
verantwortungsvollen Vermittlung dieser steirischen Werte und Traditionen an unsere nächsten
Generationen. Um andere Kulturen zu schätzen und respektieren zu können, bedarf es einer manifesten
Wertschätzung der eigenen Kultur, Brauchtümer und Geschichte.

Die Festschreibung des klaren Bekenntnisses zur Heimat ist ein deutliches Zeichen der steirischen Politik
für einen Erhalt der steirischen Heimat, Tradition und des Brauchtums.

Es wird daher der

Antrag

gestellt:

Der Landtag wolle beschließen:

(siehe beiliegender Gesetzestext)

Unterschrift(en):
LTAbg. Mag. Stefan Hermann (FPÖ), LTAbg. Christian Cramer (FPÖ), LTAbg. Erich Hafner (FPÖ),
LTAbg. Herbert Kober (FPÖ), LTAbg. Anton Kogler (FPÖ), LTAbg. Helga Kügerl (FPÖ), Dritter
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Landtagspräsident Dr. Gerhard Kurzmann (FPÖ), LTAbg. Arnd Meißl (FPÖ), LTAbg. Liane Moitzi (FPÖ),
LTAbg. Albert Royer (FPÖ), LTAbg. Dipl.-Ing. Hedwig Staller (FPÖ), LTAbg. Marco Triller, BA (FPÖ),
LTAbg. Günter Wagner (FPÖ)



Landesverfassungsgesetz vom … mit dem das Steiermärkische Landes-Verfassungsgesetz
2010 (L-VG) geändert wird

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:
 
Das Steiermärkische Landes-Verfassungsgesetz 2010 (L-VG), LGBl. Nr. 77/2010, zuletzt in der Fassung
LGBl. Nr. 115/2017, wird wie folgt geändert:
 

1. Nach Artikel 5 wird Artikel 5a eingefügt:
 

„Artikel 5a
Bekenntnis

 
Das Land Steiermark bekennt sich zur Heimatpflege durch das Bewahren der landestypischen
Brauchtümer und Traditionen.“

 
2. Artikel 81a Absatz 16 wird folgender Absatz angefügt:

 
„(17) In der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. … treten das Inhaltsverzeichnis und Art. 5a mit
dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der … in Kraft.“

 


